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Pädagogische Rundschau.
sZlus der Vogclpcrspeütive.)

Neril. Auf Anordnung des eidgeu. Departements des Innern sott in
Zukunft beim Beginn des neuen Schuljahres eine genaue Untersuchung aller ins
schulpflichtige Alter tretenden Kinder stattfinden, wo es möglich ist durch die Schul»
kommission und die Lehrerschaft. Ueber alle Kinder, die bei der Untersuchung
als mit körperlichen oder .geistigen Gebrechen behaftet befunden wurden oder ver-
wahrlost sind, ist ein Verzeichnis auszunehmen. Beim Schulcintritt im nächsten
Frühling sind alle Kinder des Jahrganges 1892 zu untersuchen, auch die, welche
nicht tauglich sind, in die Schule aufgenommen zu werden (blinde, taubstumme ?c.),

ferner auch alle die, welche eine Privatschule besuchen wollen.
Ueber die Verfassungsmäßigkcit der Schulsubveution durch den Bund stehen

die Auffassungen der Mitglieder des Bundesrates einander diametral entgegen. Eine
Mehrheit will die Schulen ohne vorhergehende Verfassungsänderung snbventio-
nieren, während die Minderheit dem Bunde das Recht der Subvention bestreikt.

Der Bundesrat hat den vom Departement des Innern vorgelegten Entwurf
eines Bundesbcschlusses über die Untersuchung der öffentlichen Primärschulen
durch den Bund durchberaten. Die Entscheidung über den Zeitpunkt, wann die

Vorlage der Bundesversammlung vorgelegt werden solle, wird verschoben, bis die
Finanzlage des Bundes behandelt wird.

Schaffhausen. Der Schweizerische Verein zur Förderung des Handarbeits-
Unterrichtes für Knaben veranstaltet mit finanzieller Untersuchung des Bundes
unter Oberaufsicht der Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen vom 19.
Juli bis 5. August I3S9 in Schaffhausen den XIV. Lehrerbildungskurs für den

Unterricht in Knabenhandarbeit.
Klarus. Die Leitung des während den diesjährigen Frühlingsserien statt-

findenden Skizzierkurses für Lehrer an den glarnerischeu Sekundärschulen wird
Hrn. Lauz, Zeichnnngslehrer am städtischen Gymnasium in Bern, übertragen.

Heus. In der Gewerbeschule fand jüngst während der Unterrichtsstunde
eine Acetylen-Explosion statt. Ein Schüler, Namens Schüpfli, winde so schwer
verletzt, dass er bald starb.

Uaselstadt. Die Lehrer-Witwen- und Waiseukasse der Stadt Basel zählt
gegenwärtig 198 Mitglieder und 34 Pensiousgeuössige. Die Summe der Jahres-
beitrüge, Eintrittsgelder und Nachzahlungen beträgt Fr. 23,182.59. Die aus-
gerichteten Pensionsgehalte belaufen sich auf Fr. 19,229.69. Das Vermögen
von Fr. 555,975. 77 weist im Rechnungsjahre eine Zunahme aus von 89,892.85
Franken.

Wasel. Den gewerblichen Anstalten Basels sind für das Jahr 1899 fol-
gende Bnndcsbeiträge bewilligt worden: Allgemeine Gewerbeschule 39,299 Fr.,
Gewerbemuseum 7759 Fr., historisches Museum 8549 Fr. — Für Errichtung
vier städtischer Kleinkinderschulen in den Außcngnnrticren hat der Regierungsrat
den erforderlichen Kredit bewilligt.

Fleuenvurg. Im Alter von 68 Jahren starb hier Musikdirektor Muu-
ziuger, seit 1868 in Neuenburg tütig, in weiteren Kreisen bekannt durch die
Kompositionen Jeanne d'Argué und Sempach und verschiedene andere Werke.
Bevor Munzinger im Jahre 1868 nach Neüenburg kam, war er in Montreux,
Averdo», Aarau und Zürich tätig. Sein Tod bedeutet für das mnsikalische Leben
Neuenburgs einen großen Verlust.

HVwatden. Der Kantousrat beantragt der Landsgemeinde, die Schulge-
meinden zu ermächtigen, an Stelle der zweijährigen Wiederholnngskurse mit je
^^Unterrichtsstunden ein siebentes Winterhalbjahr normalen Schulbesuches ein-
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Krauvünden. Infolge von Stellenlosigkcit entleibte sich in Schiers Lehrer

Jos. Menn, im Alter von 36 Jahren.

Geffin. Man vernimmt, baß unsere radikale Regierung schon 1894 ein

ziemlich monarchisch-königlich abgefaßtes Lesebuch für die Primärschulen genehmigt

habe. Ein eigenartiger Weg, um schweizerische n Patriotismus zu

pflanzen.
St. Kalten. Au der Kantonsschule in St. Gallen wird die anderwärts

bestehende Neuerung eingeführt, daß den Maturanden die Möglichkeit geboten

wird, die Maturitätsprüfung in Teilprüfungen abzulegen.

Klarus. Der Kantonallehrerverein hatte die Anregung gemacht, an den

Glarnerschulen grundsätzlich die Dudensche Orthographie einzuführen. Der Ne-

gierungsrat hat nun ans Antrag der Erziehungsdirektion diese Anregung ge-

nehmigt.

Deutschland. Die Budgetkommission des preußischen Abgeordnetenhauses

hat dem altkatholischen deutschen Bischof l)>'. Weber 6000 Mark für die Aus-

bildung altkatholischer Theologen verweigert.
Die Königl. Regierung in Aachen hat unterm 13. Juli 1893 (II 4306)

für den Stadtkreis Aachen bestimmt: „Wir ordnen hiermit an, daß vom Schul-

jähr 1899 an sämtliche Kinder, die bis zum 30. September einschließlich das sechste

Lebensjahr vollenden, zur Aufnahme in den städtischen Volksschulen gelangen."
Durch eine neue Verfügung des preußischen Kultusministers I)r. Bosse ist

es vom l. April d. I. ab den Buchhändlern nicht mehr gestattet, au die Schüler
der preußischen Schulen Schulbücher mit Drahtheftung zu verkaufen. Die
Schulbehörden sind angewiesen worden, streng darauf zu achten, daß bei Neu-

bcschaffung von Schulbüchern diese Verfügung befolgt werde. Uebertretungen
sind anzuzeigen. Die Anordnung erfolgte deshalb, weil viele Schüler sich an
den Enden der teilweise verrosteten Drahtheftungen verletzten und sieh dann Blut-
Vergiftungen zugezogen hatten.

Der fakultative Schwimm-Unterricht wird zu Anfang des nächsten

Quartals in den Volksschulen in Hamburg zur Einführung kommen. Von der

Oberschulbehörde ist eine Umfrage gehalten, um festzustellen, ob sich die genügende

Zahl Lehrkräfte finden werde. Es haben sich darauf 197 Kollegen gemeldet, die

geneigt und auch befähigt sind, den Schwimm-Unterricht zu erteilen. Es stehen dem-

nach noch einmal so viele Lehrkräfte zur Verfügung, als erforderlich sind.

Wie in Berlin und Charlottenburg bestrebt man sich auch in Vreslau,
den Schulunterricht in den Voltsschulen auf den Vormittag zu verlegen, damit
der Nachmittag frei werde. Mau hofft in Eltern-, wie in Lehrerkreiseu, daß

die vorgesetzte Behörde sich mit dieser Aenderung einverstanden erkläre.

Das ländliche Fortbildungsschulwesen in Hannover macht trotz der eifrigen
Bemühung der Behörden, trotz des Entgegenkommens der Lehrer hier keine großen

Fortschritte. In den Orten Engter, Nesseln und Achmer sind anck in diesem

Winter ländliche Fortbildungsschulen eingerichtet. Sie haben aber nur eine

geringe Schülerzahl (11 — 13) aufzuweisen.
Die Schnldeputation in Potsdam hat bestimmt, daß öffentliche Prüfungen

an Volksschulen in Zukunft nicht mehr abgehalten werden sotten, da die Bctei-
ligung der Eltern zu gering sei. Um die Verbindung zwischen Elternhans und
Schule herzustellen, sollen die Eltern zu feierlichen Schulentlassungen eingeladen
werden.

Der Arbeiterverein Berlin hat dem Reichstage eine Petition zugesandt,
in welcher er bittet, daß die erwerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter
14 Jahren verboten werden möge. Die Petition ist von der Kommission dem

Reichskanzler zur Erwägung überwiesen.
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Nach einem Antrage des Magistrats bei den Stadtverordneten sollen die-
jenigen Gemeindeschullehrer in Berlin, die über 60 Jahre alt sind, wöchentlich
höchstens 24 Pflichtstunden erteilen.

Ostpreußen. Nachdem sich neuerdings der Herr Kultusminister für Auf»
Hebung der öffentlichen Prüfungen in den Schulen ausgesprochen hat, sollen in
diesem Jahre in Königsberg die Prüfungen in den Bürger» und Volksschulen
in Fortfall kommen.

England. Was bei uns als selbstverständlich erscheint, ist gegenwärtig in
England ein Gegenstand lebhasten Kampfes, nämlich die Ausdehnung der allge-
meinen Schulpflicht vom l l. auf das 12. Altersjahr. Außer der Landwirtschaft
treibenden Bevölkerung sollen nicht bloß Fabrikherren und Grubenbesitzer, sondern
auch ein großer Teil der Arbeiter lebhasten Widerspruch erheben.

Ans dem englischen Parlament erfahren wir folgenden interessanten Ans-
schluß zum Kapitel der fremden Sprachen:

Minister Goschen empfiehlt bekanntlich seit Jahren den jüngern englischen
Kaufleuten das Erlernen der fremden Sprachen. Er fand dieser Tage eine

Unterstützung in der Parlamentsrede von Mr. Bill über die Sprachkenntnisse
der Angestellten in Indien. Mr. Bill stellte fest, daß nur eine ganz geringe
Zahl der nach Indien geschickten Beamten im stände ist, von Ansang an den

Obliegenheiten eines indischen Beamten zu genügen, da man dazu doch der Landes-
spräche nicht entbehren kann. Beim jetzigen diplomatischen Examen der Herren,
welche sich für den Dienst in Asien melden, wird nur eine allgemeine Bildung
verlangt, und das Studium asiatischer Sprachen, kommt — wenn überhaupt —
erst nach dem Examen. Man sollte wenigstens die Anfangsgründe der wichtigsten
Sprachen verlangen, welche dem jungen Beamten das praktische Weiterlernen er-
möglichen können.

Andere Staaten vernachlässigen diese wichtige Sprachenfrage weit wenigcr,
als das größte Koloniereich.

Kolland verlangt von den nach Ostindien abgehenden Beamten mehr als
nötig: der Offizier muß Malaiisch, etwas Arabisch und Alfurisch kennen; der
Verwaltungsveamte muß Kenntnis derselben Sprachen und außerdem eine genaue
Kenntnis des Koran nachweisen.

Wekgien gibt den jungen Leuten, welche sich dem Dienste des Kongostaates
widmen wollen, Gelegenheit, die dort verbreiterten Sprachen, das Mfiote und
Mpongwe zu erlernen.

Oesterreich hat seit langen Jahren im Theresianum eine berühmte Hoch-
schule für orientalische Sprachen, und Deutschland hat nach deren Muster eine

orientalische Akademie eingerichtet.
Wustland gibt den Zöglingen seiner Sprachenschule für Asien vollauf

Gelegenheit, sich die Kenntnisse anzueignen, welche für den Dienst im Orient
unerläßlich sind, ja es wird den Zöglingen sogar empfohlen Hindostani, zu lernen.
Daß die indische Sprache auf dem Lehrplan der russischen Schule steht, das ist
für die englisch-indischen Diplomaten mehr als ei» Wink mit dem Zaunpfahl!
Daß Ober- und Unter-Chinesisch nicht fehlt, versteht sich von selbst, und außer
der Möglichkeit, alle die Sprachen praktisch zu erlernen, die im Verkehr mit dem

Ostasiaten nützlich sein können, wird dem Russen reiche Gelegenheit geboten, sich

kaufmännische Kenntnisse anzueignen, die ihm beim Handel in Ostasicn äußerst
vorteilhaft sein werden.

Madagascar. Ter Jesuitcnpater Colin, Stifter des astronomischen
Observatoriums in Tananariva auf Madagaskar, ist von der französischen Aka-
demie zum korrespondierenden Mitgliede des „Institut für Geographie und Schiff-
fahrt" ernannt worden. Schon früher hat Pater Colin für seine astronomischen
Untersuchungen einen Ehrenpreis von 3SV0 Fr. erhalten.
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